
Amtliche Bekanntmachungen für Freitag, 26.02.2010 
 
 
Der Stadtverordnetenvorsteher  Groß-Umstadt, 24.02.2010 
der Stadt Groß-Umstadt 
 
Hiermit lade ich zur 35. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung für Freitag, 12.03.2010, 
19.00 Uhr  in den Mehrzweckraum (Saal) des Bürgerhauses Kleestadt ein. 
 
Tagesordnung: 
Teil A 

1. Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers 
2. Mitteilungen des Magistrates 
3. Bebauungsplan „Ortskern Semd, 1. Änderung“ - Aufstellungsbeschluss 
4. Nachwahl Kommissionen - hier: Seniorenbeirat 
5. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Groß-Umstadt für das Wirtschaftsjahr 2010 
5.1. Finanzplan und Investitionsprogramm der Stadtwerke Groß-Umstadt für das 

Wirtschaftsjahr 2010 
5.2. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Groß-Umstadt für das Wirtschaftsjahr 2010 
6. Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Groß-Umstadt 
6.1. Haushaltssicherungskonzept 
6.2. Anträge zum Doppelhaushalt 2010/2011 
6.3. Investitionsprogramm 2010 bis 2014 
6.4. Haushaltssatzung der Stadt Groß-Umstadt für die Jahre 2010 und 2011 
7. Anregungen und Mitteilungen 

Teil B 
8. Antrag der CDU-Fraktion vom 02.03.2009 bzgl. Straßensanierung - hier: Aufstockung 

der Mittel 
9. FDP-Antrag vom 29.04.2009 bzgl. Energiekonzept 
10. Antrag der SPD-Fraktion vom 09.07.2009 bzgl. Erfassung installierter solarer 

Leistung 
11. Antrag des städtischen Seniorenbeirates - hier: Erstellung eines Altenhilfeplanes 

 
Mit freundlichem Gruß 
gez.: Karl Dörr, Stadtverordnetenvorsteher 
 

 
 
Jugendsammelwoche 2010 
 
Die diesjährige Jugendsammelwoche des Hessischen Jugendrings findet in der Zeit vom 19. 
März bis 28. März 2010  statt. 
 
An der Sammlung können sich alle anerkannten Jugendgruppen oder solche, die 
mindestens ein halbes Jahr bestehen, beteiligen. Von den gesammelten Geldern verbleiben 
50 % bei den sammelnden Gruppen, die restlichen 50 % werden durch die Stadt Groß-
Umstadt an die Kreiskasse weitergeleitet. 
 
Die Sammellisten und –ausweise können in der Zeit vom 11. März bis 17. März 2010  bei der 
Stadtverwaltung, Resopal-Gebäude, Hans-Böckler-Str. 4, 2. OG, Zimmer 210 (Frau Bogen) 
abgeholt werden. Bei Abholung der Unterlagen sind die Namen, Wohnort und Geburtsdatum 
der sammelnden Personen bekannt zu geben. Wir bitten deshalb um diesbezügliche 
vorherige Abstimmung innerhalb der Jugendgruppen. 
 



Spätestens bis 01. April 2010  sind sämtliche durch die Stadtverwaltung Groß-Umstadt 
ausgehändigten Unterlagen zurück zu geben sowie die gesammelten Beträge mit unserer 
Stadtkasse, Markt 1, abzurechnen. 
 
Der Magistrat der Stadt Groß-Umstadt 
gez.: Joachim Ruppert, Bürgermeister 
 

 
 
Außenbereichssatzung „Frau Nauses“ nach § 35 Abs. 6  BauGB im Stadtteil 
Wiebelsbach - hier: Bekanntmachung der öffentlichen  Auslegung 
 
Der Entwurf der Außenbereichssatzung „Frau Nauses“ nach § 35 Abs. 6 BauGB im Stadtteil 
Wiebelsbach nebst Begründung wird gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der Zeit vom 08.03. 
bis 16.04.2010 im Bauamt der Stadt Groß-Umstadt, Markt 1, 64823 Groß-Umstadt, 
Zimmer Nr. 0.03, während der folgenden Dienststunden öffentlich ausgelegt: 

− Mo., Di., Mi., Do. - 07.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr 
− Fr. - 07.30 bis 12.00 Uhr 

 
Der Geltungsbereich der Satzung ist aus nachfolgender Karte ersichtlich: 

 
Von der Erstellung einer 
Umweltprüfung wird gemäß § 13 
Abs. 2 BauGB abgesehen. 
 
Jedermann hat das Recht, den 
Planentwurf und die 
Begründung während der 
Offenlegungszeit einzusehen 
und kann über den Inhalt 
Auskunft verlangen. 
Stellungnahmen können 
während der Auslegungsfrist 
schriftlich beim Magistrat der 
Stadt Groß-Umstadt abgegeben 
oder bei der Stadtverwaltung zur 
Niederschrift gegeben werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben. Ein Antrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung 
ist unzulässig, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller 

im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können. 
 
Groß-Umstadt, 24.02.2010 
Der Magistrat der Stadt Groß-Umstadt 
gez.: Joachim Ruppert, Bürgermeister 


